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Unfall auf Drückjagd

Jagdgast als Treiber 
unfallversichert

Mark G. v. Pückler

I. Die Rechtsgrundlage

1. „Kraft Gesetzes sind unfall-
versichert Beschäftigte.“ (§ 2 
Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch 
VII)
2. „Ferner sind Personen ver-
sichert, die wie nach Abs. 1 
Nr. 1 Versicherte tätig wer-
den.“ § 2 Abs. 2 S. 1 Sozialge-
setzbuch VII
3. „Personen, die durch eine 
betriebliche Tätigkeit einen 
Versicherungsfall von Versi-
cherten desselben Betriebs 
verursachen, sind diesen so-
wie deren Angehörigen und 
Hinterbliebenen nach ande-
ren gesetzlichen Vorschriften 
zum Ersatz des Personenscha-
dens nur verpflichtet, wenn 
sie den Versicherungsfall vor-
sätzlich oder auf dem Weg 
von oder zur Arbeit herbeige-
führt haben.“ §105 Abs. 1 S. 1 
Sozialgesetzbuch VII

II. Der Sachverhalt

Jagdgast J. und Treiber T. nah-
men an einer Drückjagd auf 
Schwarzwild teil. Als eine Di-
ckung durchgedrückt werden 
soll, ordneten sich beide auf 
Weisung des Jagdherrn in die 
Treiberkette ein. J. führte sei-
ne Waffe mit. In der Dickung 
gab er einen Schuss ab, der T. 
schwer verletzte.

Die landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft (LBG) 
hat den Unfall als Arbeitsun-
fall anerkannt, weil J. als Trei-
ber eingesetzt gewesen sei. 

Das hatte zur Folge, dass 
Schadensersatzansprüche des 
T. gegen J. nach § 105 Abs. 1 
S. 1 Sozialgesetzbuch VII aus-
geschlossen waren. Hierge-
gen wandte sich T. mit dem 
Ziel, von J. vollen Schadens-
ersatz und ein Schmerzens-
geld zu erlangen. Zur Begrün-
dung machte er geltend, dass 
dieser zum Zeitpunkt der 
Schussabgabe nicht Treiber, 
sondern Jagdgast gewesen sei, 
was sich schon daran zeige, 
dass er seine Waffe mitge-
führt und keine orangene 
Treiber-Sicherheitsweste ge-
tragen habe.

J. entgegnete, dass er im 
Zeitpunkt des Unfalles als 
Treiber in das Jagdunterneh-
men eingegliedert gewesen 
sei. Er sei daher als Arbeits-
kollege des T. anzusehen, so 
dass Ansprüche gegen ihn 
ausgeschlossen seien. 

III. Das Urteil

Das Gericht gab J. Recht. Es 
wies die Klage des verletzten 
Treibers auf vollen Schadens-
ersatz und Schmerzensgeld 
ab, da dessen eventuelle An-
sprüche gegen J. am Haf-
tungsausschluss des § 105 
Abs. 1 S. 1 Sozialgesetzbuch 
VII scheiterten.
. Nach dieser Vorschrift 
seien die Ersatzansprüche 
eines in der LBG versicherten 
Geschädigten (T.) aus einem 
Betriebsunfall gegen einen 
im selben Betrieb tätigen Be-
schäftigten (J.) grundsätzlich 
ausgeschlossen, wenn dieser 

den Unfall durch eine be-
triebliche Tätigkeit verursacht 
habe. Das sei hier geschehen.

Unstreitig sei, dass es sich 
beim Durchdrücken der Di-
ckung um eine betriebliche 
Tätigkeit in dem Jagdunter-
nehmen des Pächters gehan-
delt habe und T. als Treiber 
und damit als Betriebsange-
höriger anzusehen sei. Unei-
nigkeit bestehe lediglich dar-
über, ob J. bei dem Unfall als 
Jagdgast oder als Treiber und 
damit Arbeitskollege des T. 
einzustufen sei. Letzteres sei 
hier der Fall.
. Bei Beantwortung der Fra-
ge, ob jemand zum Unfallzeit-
punkt als Angehöriger des 
Jagdunternehmens und damit 
als Arbeitskollege anzusehen 
sei, komme es entscheidend 
auf die zum Unfallzeitpunkt 
ausgeübte Tätigkeit an. Diese 
habe hier darin bestanden, 
das in der Dickung befind-
liche Schwarzwild hoch zu 
machen und es den Schützen 
zuzutreiben. Dass er hierbei 
seine Waffe mitgeführt und 
keine Sicherheitsweste getra-
gen habe, sei unerheblich.

Diese Tätigkeit des J. sei 
dazu bestimmt gewesen, der 
Durchführung der Jagd zu 
dienen und das Erlegen des 
Wildes zu ermöglichen. Es 
habe sich daher um eine be-
triebliche Tätigkeit gehan-
delt, bei der J. vom Jagdun-
ternehmer angewiesen wor-
den sei, wie, wann, wo und 
mit wem er zu treiben habe.
. Für diese Tätigkeit habe er J
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den Anweisungen des Jagd-
leiters unterlegen. Dieser sei 
befugt gewesen, zu bestim-
men, welche Tätigkeiten er 
durchzuführen habe. Solange 
sich J. gemeinsam mit T. am 
Aufscheuchen des Wildes 
betei ligt habe, sei er daher in 
das Jagdunternehmen einge-
gliedert gewesen, so dass er 
einem Betriebsangehörigen 
gleichgestellt und als Arbeits-
kollege des T. anzusehen sei   
(vgl. auch Bundesgerichtshof, 
Versicherungsrecht 1977, S. 
968,969). Hierzu genüge be-
reits eine lediglich vorüberge-
hende Tätigkeit. Eine Haftung 
des J. sei daher nach § 105 
Abs. 1 S. 1 Sozialgesetzbuch 
VII ausgeschlossen.

Landgericht Koblenz, Ur-
teil vom 27.2.2004 – 10 O 
242/03 –

IV. Anmerkungen  
1. Allgemeines

. Die gesetzliche Unfallversi-
cherung gewährt den Jagd-
ausübungsberechtigten und 
ihren Helfern Versicherungs-
schutz bei Unfällen im Jagd-

betrieb. Versichert sind die 
im Jagdunternehmen tätigen 
Personen, also die Jagdaus-
übungsberechtigten und ihre 
Jagdaufseher und Jagdgehil-
fen/Treiber sowie ihre Ehe-
gatten, sofern sie sich „bei“ 
einer Tätigkeit im Jagdbetrieb 
verletzen. Auch die direkten 
Fahrten zum Revier und zu-
rück fallen unter den Versi-
cherungsschutz, so dass bei 
einem selbst verschuldeten 
Unfall die Leistungen der 
LBG anfallen. 
. Die gesetzliche Unfallversi-
cherung ist eine Pflichtversi-
cherung, die mit der Über-
nahme des Revieres automa-
tisch in Kraft tritt. Ein Ver-
tragsabschluss ist nicht erfor-
derlich. Unfälle sind binnen 
drei Tagen der LBG zu mel-
den. Auch Berufskrankheiten 
fallen unter den Versiche-
rungsschutz. 
. Die Unfallversicherung er-
fasst sowohl Eigen- wie 
Fremdverletzungen. Verletzt 
sich der Versicherte selbst, 
z. B. beim Hochsitzbau, beim 
Überspringen eines Grabens 

oder beim Sturz über eine 
Wurzel, so erleidet er einen 
Arbeitsunfall und erhält die 
dafür vorgesehenen Leistun-
gen, z. B. Heilbehandlung, 
Krankenpflege und Verletz-
tenrente. Das gilt selbst dann, 
wenn er fahrlässig gehandelt 
hat.
. Verletzt ein Pächter einen 
Mitpächter oder einen Ange-
hörigen seines Jagdunterneh-
mens (Jagdaufseher, Jagdhel-
fer oder Treiber), so liegt ein 
„Arbeitsunfall“ zwischen Ver-
sicherten desselben Jagdun-
ternehmens vor mit der Fol-
ge, dass Schadensersatzan-
sprüche aus dem allgemeinen 
Haftungsrecht gegen den 
Schädiger kraft Gesetzes aus-
geschlossen sind (§ 104 Abs. 
1 S. 1 Sozialgesetzbuch VII). 
Ebenso ist es, wenn ein Ange-
höriger eines Jagdunterneh-
mens einen anderen dessel-
ben Jagdunternehmens ver-
letzt, z. B. der Jagdaufseher 
einen Treiber (§ 105 Abs. 1 S. 
1  Sozialgesetzbuch VII). Die 
Verletzten erhalten jeweils al-
lein die Leistungen der Un-

fallversicherung. Dadurch 
soll der Betriebsfrieden inner-
halb des Jagdunternehmens  
gewahrt bleiben.
. Durch den Ausschluss des 
zivilrechtlichen Schadenser-
satzanspruchs und das Ein-
springen der LBG ist die Sa-
che für den Schädiger aber 
noch nicht erledigt. Denn 
nach § 110 Abs. 1 S. 1 Sozial-
gesetzbuch VII haftet er der 
LBG für die von ihr an den 
Verletzten geleisteten Auf-
wendungen bis zur Höhe des 
Schadensersatzanspruchs, 
wenn er den Versicherungs-
fall vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt hat. 
Die LBG kann aus Billigkeits-
gründen ganz oder teilweise 
auf diesen Ersatzanspruch 
verzichten. Die Jagdhaft-
pflichtversicherung schützt 
den Versicherten in der Regel 
vor diesem Regressanspruch.  
. Der Ausschluss des zivil-
rechtlichen Schadensersatz-
anspruchs hat weitreichende 
Folgen! Denn durch diesen 
Verlust wird der Verletzte in 
der Regel schlechter gestellt, 
da die Leistungen der LBG 
zum Teil wesentlich geringer 
sind als voller Schadensersatz 
nach dem allgemeinen Haf-
tungsrecht. 
. So werden z. B. ein Schmer-
zensgeld nicht gewährt und 
Sachschäden nicht ersetzt, 
beim Verdienstausfall und bei 

Schießt ein als Treiber eingeteilter Schütze einen Treiber an, gilt das als „Arbeitsunfall“. 

Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche sind dann allerdings ausgeschlossen.
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Renten gibt es erhebliche Ein-
schränkungen und Obergren-
zen. Hiergegen hilft nur eine 
private Zusatzversicherung. 
Fremde Sachschäden sind 
vom Schädiger zu ersetzen, 
für Eigenschäden gibt es kei-
nen Ersatz. Für einen durch 
Fremdverschulden verletzten 
Betriebsangehörigen ist es da-
her oft günstiger, dass der 
Schädiger kein Angehöriger 
desselben  Jagdunternehmens 
ist und dadurch die Unfall-
versicherung nicht den Scha-
densersatzanspruch gegen 
den Schädiger ausschließt 
(wie bei dem hier beschrie-
benen Fall).
. Nimmt z. B. ein jagdinteres-
sierter Arzt, Rechtsanwalt oder 
Architekt als Treiber an einer 
Jagd teil und wird vom Päch-
ter des Revieres berufsunfähig 
verletzt, so erhält er nur die 
verhältnismäßig geringen 
Leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung. War er 
aber nur als bloßer Zuschauer 
dabei, ohne in das Jagdunter-
nehmen eingegliedert gewe-
sen zu sein, stehen ihm und 
seinen Angehörigen Ersatz al-
ler gegenwärtigen und künf-

tigen Schäden einschließlich 
vollem Verdienstausfall und 
Schmerzensgeld zu.
. Aber der Verletzte hat durch 
den Eintritt der LBG auch Vor-
teile. Denn er muss nicht 
nachweisen, dass der Schädi-
ger fahrlässig gehandelt hat, 
und ein eigenes Mitverschul-
den an dem Unfall wird nicht 
anspruchsmindernd ange-
rechnet. Gerade ein erheb-
liches Mitverschulden des Ge-
schädigten kann den zivil-
rechtlichen Schadensersatz-
anspruch stark mindern oder 
ganz zum Erlöschen bringen. 
Das kann bei den Leistungen 
der LBG nicht passieren! 
. Verletzt ein Jagdaus-
übungsberechtigter oder 
Jagdaufseher dagegen durch 
Fahrlässigkeit einen Jagdgast 
oder eine sonstige nicht in 
dem Jagdunternehmen tätige 
Person, so haftet er dem Ver-
letzten für alle sich daraus er-
gebenden Schäden gemäß 
dem zivilrechtlichen Scha-
densersatzrecht  ohne Be-
grenzung. Hier tritt die Jagd-
haftpflichtversicherung ein. 
Ebenso ist es, wenn ein Jagd-
gast jemanden verletzt.

2. Jagdgäste

. Jagdgäste fallen grundsätz-
lich nicht unter den Unfall-
versicherungsschutz, auch 
wenn sie einen entgeltlichen 
oder unentgeltlichen Bege-
hungsschein besitzen (§ 4 
Abs. 2 Nr. 1 SGB VII). Denn 
sie jagen auf Einladung des 
Revierinhabers und stehen 
damit nicht in einem arbeit-
nehmerähnlichen Verhältnis 
zum Jagdausübungsberech-
tigten, noch unterliegen sie 
seinen Weisungen. 
. Eine Ausnahme kann dann 
gegeben sein, wenn der Jagd-
gast dem Jagdausübungsbe-
rechtigten bei solchen Tätig-
keiten im Revier hilft, die 
nicht mehr zur Jagdausübung 
eines Jagdgastes gehören und 
üblicher Weise von Jagdge-
hilfen ausgeführt werden. 
Das kann z. B. der Fall sein 
beim gemeinsamen Bau einer 
Kanzel (Bundessozialgericht, 
Urteil vom 11.11.2003 B 2 U 
41/02 R – mit weiteren Hin-
weisen), bei der gemeinsamen 
Anlage eines Wildackers oder 
bei der Verwendung als Trei-
ber oder Hundeführer auf ei-
ner Treib- oder Drückjagd. 

Ebenso unterliegen Tätig-
keiten der Revierpflege (Aus-
schneiden von Wegen und 
Schussschneisen mit der Mo-
torsäge) grundsätzlich der 
Unfallversicherung (Sozialge-
richt Koblenz, Urteil vom 
31.3.2005 – S 7 U 318/03 –).
. Je mehr der Jagdgast dabei 
eine arbeitnehmerähnliche 
Stellung einnimmt, also un-
selbstständig tätig ist und den 
Weisungen des anwesenden 
Jagdausübungsberechtigten 
unterliegt, desto eher ist er 
„wie“ ein Jagdhelfer tätig und 
damit als Versicherter einzu-
stufen. Denn nach § 2 Abs. 2 
S. 1 Sozialgesetzbuch VII sind 
auch solche Personen versi-
chert, die zwar keine Beschäf-
tigten des Jagdausübungsbe-
rechtigten sind, die aber 
„wie“ dessen Beschäftigte tä-
tig werden (siehe I.2.) 
. Baut sich dagegen der Jagd-
gast zu Hause einen Hochsitz, 
um ihn in das Revier zu brin-
gen und darauf anzusitzen, 
so handelt er für sich selbst 
und ist nicht versichert. 
Ebenso ist es, wenn er im Re-
vier für sich selbst Maßnah-
men für seine Jagdausübung 
trifft, z.B. sich einen Schirm 
erstellt, um darin am Abend 
anzusitzen. 

VI. Ergebnis

1. Bei Klagen im Zusammen-
hang mit der gesetzlichen 
Unfallversicherung gibt es 
zwei Hauptrichtungen:
. Bei Eigenverletzungen 
(Sturz vom Hochsitz, Stol-
pern über eine Wurzel, An-
griff eines Keilers) will der 
Geschädigte den Schutz der 
Unfallversicherung, um Er-
satz zu erlangen. Es gibt ja 
niemanden, von dem er Scha-
densersatz verlangen könnte. 
. Bei Verletzungen durch ei-
nen Angehörigen des Jagdun-
ternehmens will der geschä-
digte Arbeitskollege oft nicht 
den Schutz der Unfallversi-

 Die gesetzliche 

Unfallversicherung 

versichert Jagdaus-

übungsberechtigte 

und Jagdhelfer bei 

der Jagd.
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cherung, weil er dann seine weitergehenden Ansprüche 
gegen den Schädiger verliert.
Die einen wollen also rein in die Versicherung, die ande-
ren sollen raus!
2. Jagdgäste sind grundsätzlich nicht in der gesetzlichen 
Unfallversicherung versichert, außer sie sind als Helfer in 
das Jagdunternehmen eingegliedert und unterliegen hier-
bei den Weisungen des Jagdausübungsberechtigten. 
3. Entscheidend ist immer die Tätigkeit, bei der sich der 
Unfall ereignet. Auf ein Entgelt für die Tätigkeit kommt es 
nicht an, ebenso wenig auf eine persönliche oder wirt-
schaftliche Abhängigkeit des Helfers.
4. Ein Jagdgast, der vorübergehend als Treiber eingesetzt 
wird und dabei den Weisungen des Jagdleiters unterliegt, ist 
hierbei nach diesen Urteil unfallversichert (vgl. auch Urteil 
des Landessozialgerichts Schleswig-Holstein vom 6.3.1996 
– L 8 U 59/95 – , WuH Exklusiv Jagdrecht (2), S. 93). 
Es gibt aber auch eine gegenteilige Auffassung, nach der 
zumindest das kurzfristige Mitgehen mit der Treiberwehr 
noch zur jagdgast-typischen Tätigkeit gehört, vor allem 
wenn die Waffe zwecks Erlegens von Wild mitgeführt wird. 
Dann wäre der Jagdgast nicht versichert.  
5. Verletzt ein Pächter einen Mitpächter oder einen Ange-
hörigen seines Jagdunternehmens, liegt ein Arbeitsunfall 
vor. Der Verletzte erhält ausschließlich die Leistungen der 
Unfallversicherung. Er hat keine Ansprüche gegen den 
Schädiger. Ebenso ist es, wenn ein Angehöriger einen an-
deren Angehörigen desselben Jagdunternehmens verletzt. 
6. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann die LBG vom 
Schädiger Ersatz ihrer Aufwendungen verlangen. Die Jagd-
haftpflichtversicherung übernimmt in der Regel diesen 
Schaden.  
7. Die Leistungen der LBG sind in der Regel geringer als 
Schadensersatz nach dem Haftungsrecht. R

Beim Besteigen eines Hochsitzes bricht eine Sprosse, und der 

Jagdgast verletzt sich. Die Berufsgenossenschaft zahlt nicht.
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